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THÜRINGER LANDTAG

4. Wahlperiode 12.11.2008

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Bärwolff (DIE LINKE)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit

Entwicklung der Hilfen zur Erziehung im Freistaat Thüringen

Die Kleine Anfrage 2546 vom 24. September 2008 hat folgenden Wortlaut:

In der Jugendhilfe können nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei Vorliegen bestimmter
Voraussetzungen Hilfen zur Erziehung (HzE) nach § 27 ff. SGB VIII in Anwendung kommen. Dabei werden
ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfe unterschieden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie haben sich die Aufwendungen für HzE seit 2000 im Freistaat entwickelt (bitte nach ambulanten,
teilstationären und stationären Hilfen, den jeweiligen Paragrafen in Jahresscheiben aufgliedern)?

2. Wie hat sich der Bedarf an Leistungen im Rahmen der HzE bezogen auf die Landkreise und kreisfreien
Städte entwickelt? Wie beurteilt die Landesregierung die sich abzeichnende Entwicklung?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Entwicklung der in diesem Bereich ausgegebenen Mittel insgesamt?

4. Wie schätzt die Landesregierung die Qualität der Maßnahmen der HzE ein, und werden die vorgegebe-
nen Qualitätsstandards nach Auffassung der Landesregierung eingehalten?

5. Wie viele Kinder und Jugendliche wurden seit 2000 im Rahmen der HzE in den einzelnen Bereichen
betreut?

6. Wie lange wurden die Kinder und Jugendlichen in den ambulanten Maßnahmen betreut (bitte in Grup-
pen angeben)?  Wie häufig waren Mehrfachbetreuungen?

7. Wie viele der Familien, in denen HzE durchgeführt werden, wurden mehrfach betreut?

8. Wie beurteilt die Landesregierung Vorteile und Nachteile ambulanter, teilstationärer und stationärer Maß-
nahmen der HzE?

Druck: Thüringer Landtag, 18. November 2008
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Das Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der
Landesregierung mit Schreiben vom 12. November 2008 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:
Die Gewährung von Hilfen zur Erziehung wird von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe als
Aufgabe im eigenen Wirkungskreis wahrgenommen. Die Beantwortung der Fragen ist damit nur insoweit
möglich, als der Verantwortungsbereich der Landesregierung betroffen ist.

Zu 1.:
Aus anliegender Tabelle sind die in den einzelnen Jahren getätigten Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
ersichtlich. Die Erfassung der Hilfen zur Erziehung erfolgt durch das Thüringer Landesamt für Statistik
nach den einzelnen Tatbeständen der §§ 27 bis 35 Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe
(SGB VIII).

Zu 2.:
Der Landesregierung liegen hierzu keine Daten vor. Ich verweise auf die Vorbemerkung.

Zu 3.:
Ich verweise auf die Vorbemerkung.

Zu 4.:
Über die zu erbringende Qualität der teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung schließt der
örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 78c SGB VIII mit den Leistungserbringern eine ent-
sprechende Leistungs- und Entgeltvereinbarung ab. Grundlage dieser Entgeltvereinbarung ist wiederum
eine Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung, in der die Qualitätsmerkmale, wie z. B. die erforder-
liche sachliche und personale Ausstattung, die Qualifikation des Personals und die Qualität des Leistungs-
angebotes vereinbart werden.
Hinsichtlich der Qualität von ambulanten Formen der Hilfen zur Erziehung erfolgen in den Vereinbarungen
über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwischen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe
gemäß § 77 SGB VIII ebenfalls Festlegungen.
Für die einzelnen Leistungsfelder der Hilfen zur Erziehung hat der Landesjugendhilfeausschuss jeweils
fachliche Empfehlungen beschlossen. Diese sind zwar rechtlich für die örtlichen Träger der Jugendhilfe
nicht bindend, werden jedoch bei der Entgeltvereinbarung bzw. Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII als
fachlicher Rahmen zu Grunde gelegt.
Im Übrigen verweise ich auf die Vorbemerkung.

Bei den Hilfen zur Erziehung, die im Rahmen von erlaubnispflichtigen Einrichtungen erbracht werden, wie
Hilfen gemäß §§ 32, 34, 35 und 35a SGB VIII, werden vom Landesjugendamt als aufsichtführender Behörde
Mindestqualitätsstandards in Form von Parametern für strukturelle Qualitätskriterien in der Betriebserlaubnis
gemäß § 45 SGB VIII festgeschrieben und unterliegen der Kontrolle des Landesjugendamtes.
Qualität und Ergebnis von pädagogischen Prozessen sind letztlich nur am individuellen Einzelfall im Hin-
blick auf die in der individuellen Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII festgelegten Ziele zu messen.

Zu 5.:
Die Anzahl der betreuten Kinder und Jugendlichen in den einzelnen Hilfearten ergibt sich aus der anliegenden
Tabelle.

Zu 6. und 7.:
Aus anliegender Tabelle ergibt sich die Dauer der Maßnahmen in den einzelnen Hilfearten.
Aussagen zu Mehrfachbetreuungen von Kindern und Jugendlichen bzw. Familien können nicht getroffen
werden. Die Angaben zu den verschiedenen Hilfearten werden getrennt erhoben. Eine personenbezogene
Zusammenführung der Datensätze ist nach Angabe des Thüringer Landesamtes für Statistik nicht möglich.

Zu 8.:
Eine pauschale Beurteilung der Vor- und Nachteile von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen
zur Erziehung kann die Landesregierung nicht vornehmen. Ich verweise insoweit auf die Vorbemerkung.
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Die Vor- und Nachteile der einzelnen Hilfeformen lassen sich nur im Zusammenhang mit dem Bedarf des
Einzelfalls vom jeweiligen Träger der öffentlichen Jugendhilfe einschätzen. Über die geeignete Hilfe
entscheidet der örtliche Träger der Jugendhilfe im Rahmen des Hilfeplanverfahrens gemäß § 36 SGB VIII,
an dem die Sorgeberechtigten und Kinder bzw. Jugendlichen im Rahmen ihres Wunsch- und Wahlrechts
gemäß § 5 SGB VIII entsprechend zu beteiligen sind.

Lieberknecht
Ministerin

Anlage*)

*) Hinweis:
Auf den Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlage erhielten jeweils die Fraktionen und die Landtags-
bibliothek. Des Weiteren kann sie im Landtagsinformationssystem unter der oben genannten Drucksachennummer sowie
im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.




